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Hauseigentümerverband untersucht Abgaben und Gebühren

Wider den «Gebührendschungel»

In der Schweiz fehlt es an Transparenz bei den Abgaben und Gebühren, die beim Kauf und

beim Betrieb einer Liegenschaft zu entrichten sind. Markante Unterschiede bestehen nicht nur

zwischen den Kantonen, sondern auch den Gemeinden. Dies zeigt eine Untersuchung des

Hauseigentümerverbands Schweiz (HEV).

Von Richard Liechti ¦ Wie gross ist die
Bandbreite der Abgaben und Gebühren im

Liegenschaftenbereich in der Schweiz? Um

diese Frage zu beantworten, haben 16 HEV-

Kantonalverbände die Daten der Grundstückgewinn-,

Handänderungs- und Liegenschaftssteuern,

der Kosten für Strom, Wasser und
Abfall sowie der Gebühren für eine Baubewilligung

erhoben. Dabei zeigt sich, dass die

Hauseigentümer je nach Kanton und Gemeinde

höchst unterschiedlich zur Kasse gebeten
werden.

Teurer Hauskauf in Basel. So können beim
Kauf eines Einfamilienhauses zum Preis von
650 000 Franken in Basel-Stadt und Freiburg
Handänderungssteuern von fast 20 000 Franken

anfallen, während durchschnittlich nur
8600 Franken zu entrichten sind. In Zürich
und Schaffhausen ist diese Steuer gar
abgeschafft worden. Ein ähnliches Bild zeigt sich
bei der Grundstückgewinnsteuer: Wer beim
Verkaufseiner Liegenschaft 120 000 Franken
Gewinn erzielt, muss im Aargau und in Glarus
rund 5000 Franken bezahlen, in Bern 16 ooo,
in Zürich 24 000 und in Basel je nach Berechnung

gar 40 000 Franken - und dies nach
einer Haltedauer von 25 Jahren.
Dass nach so langer Zeit noch Gewinnsteuern
in dieser Höhe erhoben werden, hält der HEV

denn auch für ungerechtfertigt. Hier seien
fiskalische Interessen des Gemeinwesens an
die Stelle der ursprünglichen Zielsetzung dieser

Steuer, des Kampfs gegen die Spekulation,

getreten. Der HEV hat die gesamten
Transaktionskosten errechnet, die dem Käufer
einer Liegenschaft zum Preis von 520 000
Franken erwachsen (alle Gebühren sowie Kosten

für die Errichtung eines Schuldbriefs). Dabei

reicht die Bandbreite von 1300 Franken

(Appenzell Ausserrhoden) bis 6900 Franken

(Bern), siehe Tabelle.

Autonome Gemeinden. Auch bei den auf
Gemeindeebene erhobenen Gebühren finden
sich grosse Unterschiede, wobei der HEV festhält,

dass die vorliegende Untersuchung nur
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Transaktionskosten (alle Gebühren) für den Kaufeiner Liegenschaft bei einem Preis von 650 000 Franken
bei gleichzeitiger Errichtung eines Schuldbriefs von 520 000 Franken, Anteil des Käufers, Gebührenaufteilung
gemäss Regelfall.

einen Ausschnittaus allen SchweizerGemein-
den darstellt. So betragen die Anschlussgebühren

für Strom und Wasser bei einem EFH

in der teuersten Gemeinde 300 Prozent des
Durchschnittswerts. Ähnlich massive
Differenzen traten bei den Frischwasser-Grundgebühren

(355 Prozent) und bei den Frischwasserkosten

(203 Prozent) zutage.
Dies bedeutet, dass eine Familie für
das Frischwasser in der einen Gemeinde nur
100 Franken jährlich bezahlt, in der anderen

jedoch 520 Franken. Massive Unterschiede
finden sich weiter bei den Grundgebühren für
die Entsorgung des Abwassers sowie den

Strom. Es verwundert kaum, dass auch die
Kosten für die Abfallentsorgung von Gemeinde

zu Gemeinde stark variieren, gibt es doch
immer noch Ortschaften, die keine Sackgebühr

kennen. Weiter erhob der HEV die Kosten

für die Bewilligung einfacher Bauprojekte.
Beim Dachausbau eines EFH reicht die Bandbreite

von 90 Franken bis 1310 Franken.

HEV stellt Forderungen. Angesichts der

Untersuchungsergebnisse fordert der HEV

mehr Transparenz im Gebührenwesen. Er

stellt beim Bundesamt für Wohnungswesen
(BWO) einen Antrag für ein vertieftes For¬

schungsprojekt in diesem Bereich. Zudem
unterstützt erweitere Abklärungen des Preis-

überwachers. Weiter stellt der HEV eine
«galoppierende Inflation» bei den Liegenschaftssteuern

und -gebühren fest: In zahlreichen
Kantonen und Gemeinden bestünden
aufgrund der angespannten Finanzlage
Tendenzen, diese immer weiter zu erhöhen.
Deshalb seien überrissene Abgaben und Gebühren

zu senken und sämtliche neuen
Gebührenerlasse demokratisch zu legitimieren, d.h.
dem Referendum zu unterstellen. ü>

Zürich: Sinkende Gebühren
Der HEV stellt bei den Abgaben und Gebühren

teilweise eine «galoppierende Inflation»
fest. Dies trifft zumindest auf die Stadt
Zürich nicht zu. Für Strom, Wasser,

Abwasser, Kehricht, Kanalisation und TV bezahlen

die Baugenossenschaften heute weniger
als vor zehn Jahren. 1996 kosteten diese
Leistungen nämlich 1025 Franken pro
Wohnung, im vergangenen Jahr waren es noch

894 Franken. Dies geht aus der Kostenstatis-
tikderZürcher Baugenossenschaften hervor
(vgl. Seite 26).
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